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Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und 

Gesundheit bei der Arbeit (BGV A2) 
 

Anlage 1 
Zu § 2 Abs. 2 

 

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in 
Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten 

 
1. Allgemeines 

Wesentliche Grundlagen der betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen 
Betreuung gemäß den §§ 3 bzw. 6 Arbeitssicherheitsgesetz sind die im Be-
trieb vorliegenden Gefährdungen. 
 
Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und sicherheitstechni-
schen Betreuung besteht in der Durchführung von Grundbetreuungen und 
anlassbezogenen Betreuungen. Sie können kombiniert werden. 
 
Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu 
setzen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzu-
sprechen ist. 
 
2. Grundbetreuungen 
 
Grundbetreuungen beinhalten die Unterstützung bei 

- der Erstellung bzw. 

- der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung. 
 
Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand von Betriebsärzten und 
Fachkräften für Arbeitssicherheit einbezogen werden. Dies kann dadurch ge-
schehen, dass der Erstberatende den Sachverstand des jeweils anderen 
Sachgebietes hinzuzieht. 
 
Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher Änderung der Arbeitsverhältnisse, 
spätestens aber in Betrieben der 
 

 
wiederholt. 
Firsten für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen bleiben unberührt. 

Gruppe Betriebsart nach  … Jahr(en) 

I - 1 

II Betriebe für Arbeitnehmerüberlassung 3 

III alle anderen Betrieben 5 
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Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus einer systematischen Feststellung 
und Bewertung von relevanten Gefährdungen der Beschäftigten. Aus der Ge-
fährdungsbeurteilung sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzutei-
len. Die Gefährdungsbeurteilung und die Maßnahmen sind auf ihre Wirksam-
keit zu überprüfen und erforderlichenfalls an sich ändernde Gegebenheiten 
anzupassen. 
 
3. Anlassbezogene Betreuungen 
 
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anlässen durch einen 
Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezogener 
Fachkunde in Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen 
zu lassen. 
 
Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit können unter anderem sein die 
 

- Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen, Betriebsstät-
ten oder der Betriebsorganisation, 

 
- Einführung neuer oder grundlegende Veränderung vorhandener Ar-

beitsmittel, die ein erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben, 
 

- grundlegende Änderung von Arbeitverfahren, 
 

- Einführung neuer Arbeitsverfahren, 
 

- Gestaltung neuer bzw. grundlegende Veränderungen vorhandener Ar-
beitsplätze und –abläufe, 

 
- Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, die ein erhöhtes Ge-

fährdungspotenzial zur Folge haben, 
 

- Einführung oder Erprobung von Körperschutzmitteln, 
 

- Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und Gesundheits-
gefahren bei der Arbeit, 

 
- Untersuchung von meldepflichtigen Unfällen und anzuzeigenden Be-

rufkrankheiten, 
 

- Erstellung von Notfall- und Alarmplänen. 
 
Ein weiterer Anlass für das Tätigwerden einer Fachkraft für Arbeitssicherheit 
kann unter anderem die  
 

- Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und Beurteilun-
gen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeitsverfahren sein. 
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Anlage 2 
 

Zu § 2 Abs. 3 
 

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbetreuung in 
Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten 

 
Die Einsatzzeiten ergeben sich aus den Merkmalen der nachstehenden  
Tabelle: 
 
 
 

Erforderliche 
Einsatzzeit der 

Betriebsart Betriebs- 
ärzte 

Fach- 
kräfte für 
Arbeits- 

sicherheit 
 
 

in Stunden je Jahr 
je Arbeitnehmer 

1 Alle Betriebe, die nicht unter Nr. 2 bis 7 einzuordnen 
sind 0,20 0,30 

2 Technische Überwachung, Ingenieurbüros mit Ver-
suchseinrichtungen, Rundfunk- und Fernsehanstal-
ten, Wohnungsverwaltungen  
mit Regiebetrieben 0,25 0,80 

3 Schulen und Ausbildungsstätten für die berufliche 
Aus- und Fortbildung 0,25 1,00 

4 Theater, Werbebetriebe mit Produktionseinrichtun-
gen, Wissenschaftliche Institute mit Laboratorien, 
Zoologische Gärten,  
Wild- und Safariparks, Tierheime 0,50 1,40 

5 Bewachungsbetriebe 0,20 1,80 
6 Betriebe für Arbeitnehmerüberlassung  

a) für Arbeitnehmer, die ausschließlich in 
kaufmännischen und verwaltenden Unter-
nehmensteilen der Verleiher und Entleiher 
eingesetzt sind und ausschließlich kaufmän-
nische und verwaltende Tätigkeiten verrich-
ten  

b) für Arbeitnehmer, die nicht die unter 6 a) ge-
nannten Bedingungen erfüllen 

0,20 
 

0,80 

0,30 
 

3,00 
7 Betriebe mit technischen Bereichen, die nicht unter 

Nr. 2 bis 6 erfasst sind und in denen Arbeitnehmer 
beschäftigt sind, bei denen aufgrund ihrer Tätigkeit 
eine besondere Unfallgefahr für sie selbst oder Dritte 
vorliegt, oder eine Berufskrankheit vorzubeugen ist 0,50 1,20 

 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung, die nach speziellen Rechtsvor-
schriften vorgeschrieben sind, müssen zusätzlich zur Einsatzzeit erbracht 
werden. 
 
Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebsärztlichen und 
sicherheitstechnischen Betreuung zu informieren und darüber in Kenntnis zu 
setzen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzu-
sprechen ist.  


